
 
    
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
    

  
 

   

  
 

 AMTSBLATT
	
für die Gemeinde Südlohn 

26. Jahrgang Südlohn, 30.08.2021		 Nummer 7
	

Inhalt: 	 Seite: 

I. 	 Bekanntmachung: 

1. 	 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 2 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundes-
tag am 26. September 2021 

2. 	 Wahlbekanntmachung für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 5 
26. September 2021 

3. 	 Bekanntmachung über die Offenlegung bei Liegenschaftsvermessungen 7 
§ 21 ‚ Abs. 5 Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW 
Gemeinde Südlohn, Gemarkung Südlohn 

II. 	 Mitteilung: 

1. 	 Abfallkalender für das Jahr 2021 8 

Herausgeber : DER BÜRGERMEISTER DER GEMEINDE SÜDLOHN 
Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn 

Öffnungszeiten: Mo – Do: 08:30 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr; Freitag: 08:30 bis 12:30 Uhr 
Vertrieb: Das Amtsblatt liegt im Rathaus und allen Geschäftsstellen der ortsansässigen Banken und 

Sparkassen zur kostenlosen Mitnahme aus. Laufender Bezug nur im Jahresabonnement gegen 
eine Bezugsgebühr von 26,00 €  incl. Zustellgebühren möglich. Bestellungen sind an die Ge-
meinde Südlohn zu richten. 
Im Internet unter https://www.suedlohn.de (Rathaus, -Amtsblatt bzw. -Öffentliche Bekannt-
machungen-) können die Amtsblätter bzw. die Bekanntmachungen abgerufen werden.  
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Seite 2: Amtsblatt der Gemeinde Südlohn Nr. 26_07 vom 30.08.2021 

B e k a n n t m a c h u n g 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von

Wahlscheinen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 


am 26. September 2021 


1. 	 Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Gemeinde Südlohn wird in der 
Zeit vom 06. bis 10. September 2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Bürgerservice 
der Gemeinde Südlohn, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn, für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten. 

Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. 	 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis 
zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 10. September 2021 bis 12.30 Uhr, bei der Gemeinde 
Südlohn, Winterswyker Straße 1, Zimmer E.8, 46354 Südlohn , Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. 	 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 05. September 2021 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits ei-
nen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. 	 Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 126 Borken II durch Stimmabgabe 
in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

5. 	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 jede/r in das Wahlverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r 

a)		 wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 05. 
September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 
1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 2021) versäumt hat, 

b)		 wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
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Seite 3: Amtsblatt der Gemeinde Südlohn Nr. 26_07 vom 30.08.2021 

Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist 

c)		 wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt 
ist. 

Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten  Tag vor der  Wahl,  24. 
September 2021, 18.00 Uhr, bei der Gemeinde Südlohn (Wahlamt) mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum
Wahltag, 26.September 2021, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (25. September 2021), 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a 
bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage 
(26. September 2021) 15.00 Uhr stellen. 

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen,  dass er/sie  dazu berechtigt ist. Ein/eine Wahlberechtigte/r mit Behinderung kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,                         

versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist  auf technische Hilfe bei der  
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfestellung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage
(26. September 2021) bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich von der 
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Seite 4: Amtsblatt der Gemeinde Südlohn Nr. 26_07 vom 30.08.2021 

Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich 

befördert. 


Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegeben Stelle (Wahlamt der Gemeinde Südlohn) abgege-
ben werden. 

Südlohn, 19.08.2021 

Werner Stödtke 

Bürgermeister 
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Seite 5: Amtsblatt der Gemeinde Südlohn Nr. 26_07 vom 30.08.2021 

W a h l b e k a n n t m a c h u n g 

für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 

1.		 Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 
8:00 bis 18.00 Uhr. 

2.		 Die Gemeinde Südlohn, die zum Wahlkreis 126 Borken II gehört, ist in sechs Wahlbezirke eingeteilt. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16.08.2021 bis 

05.09.2021 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die 

Wahlberechtigte zu wählen hat. 


Die Wahlräume befinden sich im OT Oeding in der Jakobi-Halle, Pfarrer-Becker-Straße 11, 46354 

Südlohn sowie im OT Südlohn in der Festhalle der Gaststätte „Haus Terhörne“, Weseker Weg 32, 

46354 Südlohn. 


Die drei Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahlsonntag (26. 

September 2021) um 16:00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Südlohn, Winterswyker Straße 1, 46354 

Südlohn, zusammen. 


Die Abgrenzung der Wahlbezirke kann während der allgemeinen Dienstzeit der Gemeinde Südlohn, 

Zimmer E.8, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn 

eingesehen werden. 


3.	  Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er/sie eingetragen ist. 

Die Wähler/innen sollen die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitbringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel. 

Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der 

zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern eine
	
Kurzbezeichnung verwendet wird, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 

außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers / jeder
	
Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 


b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber/innen der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 
Der/Die Wählerin gibt 

seine/ihre Erststimme in der Weise ab, 
dass er/sie im linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll. 

und seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
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dass er/sie im rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer Wahlkabine des Wahlraumes 
oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet 
werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er/sie gewählt hat. In der Wahlkabine darf nicht foto-
grafiert oder gefilmt werden. 

4.		 Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 

5.		 Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der Gemeinde Südlohn (Wahlamt) einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

6.		 Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine/n Vertreter/in anstelle des/der 
Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfestellung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten o-
der ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der/des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Südlohn, 19.08.2021 

Werner Stödtke 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung über die Offenlegung bei Liegenschaftsvermessungen
§ 21 ‚ Abs. 5 Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW 

Gemeinde Südlohn, Gemarkung Südlohn 

Gemäß § 21, Abs.  5 Vermessungs- und  Katastergesetz - VermKatG NRW in der derzeit  geltenden 
Fassung wird folgendes bekannt gemacht:  

Offenlegung bei Liegenschaftsvermessungen

Bekanntgabe der Abmarkung von Grundstücksgrenzen
	

Die Grenzen der Grundstücke Gemeinde Südlohn, Gemarkung Südlohn, Flur 6, Flurstücke 21 und 293 sind 
von mir vermessen worden. Der Grenztermin findet am 2.9.2021 statt. 

Für das angrenzende Gewässerflurstück Gemeinde Südlohn, Gemarkung Südlohn, Flur 6, Flurstück 55 sind im 
Liegenschaftskataster „Die Anlieger" nachgewiesen. Am Grenztermin haben Sie oder eine von Ihnen bevoll-
mächtigte Person jedoch nicht teilgenommen. Hiermit wird Ihnen Gelegenheit gegeben, sich über die Abmar-
kung Ihrer Grundstücksgrenzen unterrichten zu lassen und hierzu Ihre Zustimmung zu erklären. 
Aufgrund des § 21 Abs. 5 des Vermessungs- und Katastergesetzes  NRW (VermKatG NRW) gebe ich Ihnen 
hiermit die Abmarkung Ihrer Grundstücksgrenzen bekannt.  
Die zugehörige Grenzniederschrift kann während der unten aufgeführten Dienststunden unter Einhaltung von 
Abstands- und Hygienevorschriften in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
Felix Gesing, Albert-Schweitzer-Straße 12, 46325 Borken 

Dienststunden: 	 Montag - Donnerstag von 7:30-12:30 Uhr und 13:00-16:45 Uhr  
Freitag von 7:15-13:00 Uhr 

eingesehen werden. Die Offenlage erfolgt ab dem 6.9.2021 für den Zeitraum eines Monats. 

1. Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die Abmarkung 

Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Klage erhoben werden. 

Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richthofen-Str. 8, 48145 Münster schriftlich 
einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage kann auch 
in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – (SGV.NRW.320) in 
der jeweils gültigen Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. S. 876) in der 
jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle (poststelle@vg-
muenster.nrw.de) des Gerichts übermittelt werden. 

Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen der Klage und allen Schriftsätzen vorbehaltlich des § 55a Abs. 2 
Satz 2 Verwaltungsgerichtsordnung Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden (§ 81 VwGO). 

Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt 
werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Borken, den 27.8.2021 

gez. Dipl.-Ing. Felix Gesing, ÖbVI 

http:muenster.nrw.de
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M = Restmüll (Graue Tonne) Weitere Informationen 
B = Biomüll (Braune Tonne) im Innenteil oder bei der 

P = Papier (Blaue Tonne) Gemeindeverwaltung 

W = Wertstoff (Gelbe Tonne) Herr Windbrake - Tel.: 582-23 

IB = nur Innenbereich U/EK = Umweltmobil/E.-Kleingeräte 

AB = nur Außenbereich EGW: 

!! Änderungen bei Mülltonnen(um)bestellungen und bei der Anmeldung zur Sperrmüll - u. Schrottabfuhr !! (siehe Innenteil) 

Südlohn / Oeding 

ABFALLKALENDER 

JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI 
1 Fr Neujahr 1 1 Mo P (AB) 6 1 Mo P (AB) 10 1 Do 1 Sa 01. Mai 1 Di 

2 Sa 2 Di W (Südl./Oed. AB) 2 Di W (Südl./Oed. AB) 2 Fr Karfreitag 2 So 2 Mi B (IB) 
3 So 3 Mi P (IB) 3 Mi P (IB) 3 Sa 3 Mo Krammarkt 19 3 Do 

Fronleichnam, 
Bauernschützen-

4 Mo P (AB) 
5 Di W (Südl./Oed. AB) 

2 4 Do 4 Do 4 So 4 Di 4 Fr fest Südlohn 

5 Fr 5 Fr 5 Mo Ostermontag 15 5 Mi B (IB) 5 Sa 

6 Mi P (IB) 6 Sa 6 Sa 6 Di 6 Do 6 So Hüttentour 

7 Do 7 So 7 So 7 Mi 7 Fr 7 Mo M (AB) 24 

8 Fr 8 Mo 7 8 Mo 11 8 Do B (IB) 8 Sa 8 Di W (Oeding IB) 
9 Sa 9 Di 9 Di 9 Fr 9 So 9 Mi M (IB) 

10 So 10 Mi B (IB) 10 Mi B (IB) 10 Sa 10 Mo M (AB) 20 10 Do 

11 Mo 3 11 Do 11 Do 11 So 11 Di W (Oeding IB) 11 Fr 

12 Di 12 Fr 12 Fr 12 Mo M (AB) 16 12 Mi M (IB) 12 Sa 

13 Mi B (IB) 13 Sa 13 Sa 13 Di W (Oeding IB) 13 Do Christi Himmelfahrt 13 So 

14 Do 14 So 14 So 14 Mi M (IB) 14 Fr 14 Mo 25 

15 Fr 15 Mo M (AB) 8 15 Mo M (AB) 12 15 Do 15 Sa 15 Di W (Südlohn IB) 
16 Sa 16 Di W (Oeding IB) 16 Di W (Oeding IB) 16 Fr 16 So 16 Mi B (IB) 
17 So 17 Mi M (IB) 17 Mi M (IB) 17 Sa 17 Mo 21 17 Do 

18 Mo M (AB) 4 18 Do 18 Do 18 So 18 Di W (Südlohn IB) 18 Fr 

19 Di W (Oeding IB) 19 Fr 19 Fr 19 Mo 17 19 Mi B (IB) 19 Sa 

20 Mi M (IB) 20 Sa 20 Sa U/EK 20 Di W (Südlohn IB) 20 Do 20 So Südlohner Kirmes 

21 Do 21 So 21 So Krammarkt 21 Mi B (IB) 21 Fr 21 Mo P (AB), Krammarkt 26 

22 Fr U/EK 22 Mo 9 22 Mo 13 22 Do 22 Sa 22 Di W (Südl./Oed. AB) 

23 Sa 23 Di W (Südlohn IB) 23 Di W (Südlohn IB) 23 Fr 23 So 23 Mi P (IB) 
24 So 24 Mi B (IB) 24 Mi B (IB) 24 Sa 24 Mo Pfingstmontag 22 24 Do 

25 Mo 5 25 Do 25 Do 25 So Mai-Meile 25 Di P (AB) 25 Fr 

26 Di W (Südlohn IB) 26 Fr 26 Fr 26 Mo P (AB) 18 26 Mi W (Südl./Oed. AB) 26 Sa 

27 Mi B (IB) 27 Sa 27 Sa P (AB) 27 Di W (Südl./Oed. AB) 27 Do P (IB) 27 So Bauernschützen-fest 

28 Do 28 So 28 So 28 Mi P (IB) 28 Fr U/EK 28 Mo 27
Oeding 

29 Fr 29 Mo W (Südl./Oed. AB) 14 29 Do 29 Sa 29 Di 

30 Sa 30 Di P (IB) 30 Fr 30 So 30 Mi B (IB) 
31 So 31 Mi 31 Mo 23 

Wenn Ihre Abfälle versehentlich nicht abgeholt worden sind, wenden Sie sich bitte direkt an die Firma Logermann, Tel.: 02864/12 23 

M = Restmüll (Graue Tonne) Weitere Informationen 

B = Biomüll (Braune Tonne) im Innenteil oder bei der 

P = Papier (Blaue Tonne) Gemeindeverwaltung 

W = Wertstoff (Gelbe Tonne) Herr Windbrake - Tel.: 582-23 

IB = nur Innenbereich U/EK = Umweltmobil/E.-Kleingeräte 
AB = nur Außenbereich EGW: 

!! Änderungen bei Mülltonnen(um)bestellungen und bei der Anmeldung zur Sperrmüll - u. Schrottabfuhr !! (siehe Innenteil) 

Südlohn / Oeding 

ABFALLKALENDER 

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER 
1 Do 1 So 32 1 Mi M (IB) 1 Fr 1 Mo Allerheiligen 45 1 Mi B (IB) 
2 Fr U/EK 2 Mo M (AB) 2 Do 2 Sa 2 Di 2 Do 

3 Sa 3 Di W (Oeding IB) 3 Fr 3 So Tag der dtsch. Einheit 3 Mi W (Südlohn IB) 3 Fr 

4 So 4 Mi M (IB) 4 Sa 4 Mo 41 4 Do B (IB) 4 Sa 

5 Mo M (AB) 28 5 Do 5 So 5 Di W (Südlohn IB) 5 Fr 5 So Adventstreff Oeding 

6 Di W (Oeding IB) 6 Fr 6 Mo 37 6 Mi B (IB) 6 Sa 6 Mo P (AB) 50 

7 Mi M (IB) 7 Sa 7 Di W (Südlohn IB) 7 Do 7 So 7 Di W (Südl./Oed. AB) 

8 Do 8 So 8 Mi B (IB) 8 Fr 8 Mo P (AB) 46 8 Mi P (IB) 
9 Fr 9 Mo 33 9 Do 9 Sa 9 Di W (Südl./Oed. AB) 9 Do 

10 Sa 10 Di W (Südlohn IB) 10 Fr 10 So 

11 Mo P (AB) 
12 Di W (Südl./Oed. AB) 

42 

10 Mi P (IB) 10 Fr 

11 So 11 Mi B (IB) 11 Sa 11 Do 11 Sa 

12 Mo 29 12 Do 12 So 12 Fr 12 So 

13 Di W (Südlohn IB) 13 Fr 13 Mo P (AB) 38 13 Mi P (IB) 13 Sa 13 Mo 51 

14 Mi B (IB) 14 Sa 14 Di W (Südl./Oed. AB) 14 Do 14 So 14 Di 

15 Do 15 So 15 Mi P (IB) 15 Fr 15 Mo 47 15 Mi B (IB) 
16 Fr 16 Mo 

17 Di 

P (AB) 
W (Südl./Oed. AB) 

34 16 Do 16 Sa 16 Di 16 Do 

17 Sa 17 Fr U/EK 17 So 17 Mi B (IB) 17 Fr 

18 So 18 Mi P (IB) 18 Sa 18 Mo 43 18 Do 18 Sa 

19 Mo P (AB) 
20 Di W (Südl./Oed. AB) 

30 19 Do 19 So 19 Di 19 Fr U/EK 19 So 

20 Fr 20 Mo Krammarkt 39 20 Mi B (IB) 20 Sa 20 Mo M (AB) 
21 Mi P (IB) 21 Sa Bürger- 21 Di 21 Do 21 So 21 Di W (Oeding IB) 
22 Do 22 So schützenfest 22 Mi B (IB) 22 Fr 22 Mo M (AB) 48 22 Mi M (IB) 
23 Fr 23 Mo 

Südlohn 
35 23 Do 23 Sa 23 Di W (Oeding IB) 23 Do 

24 Sa 
Kirmes und Bürger-

24 Di 24 Fr 24 So Herbst-Meile 24 Mi M (IB) 24 Fr Heiligabend 

25 So schützenfest Oeding 25 Mi B (IB) 25 Sa 25 Mo M (AB) 44 25 Do 25 Sa 1. Weihnachtsfeiertag 

26 Mo 31 26 Do 26 So 26 Di W (Oeding IB) 26 Fr Weihnachtsmarkt Südlohn 26 So 2. Weihnachtsfeiertag 

27 Di 27 Fr 27 Mo M (AB) 40 27 Mi M (IB) 27 Sa 27 Mo 53 

28 Mi B (IB) 28 Sa 28 Di W (Oeding IB) 28 Do 28 So 28 Di W (Südlohn IB) 
29 Do 29 So 29 Mi M (IB) 29 Fr 29 Mo 49 29 Mi B (IB) 
30 Fr 30 Mo M (AB) 36 30 Do 30 Sa 30 Di W (Südlohn IB) 30 Do 

31 Sa 31 Di W (Oeding IB) 31 So 31 Fr 

Wenn Ihre Abfälle versehentlich nicht abgeholt worden sind, wenden Sie sich bitte direkt an die Firma Logermann, Tel.: 02864/12 23 
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